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Leihvertrag / Contract of loan (Vorlage)

§ 1 Vertragsparteien / Contracing Parties
Vertragsparteien dieses Leihvertrages sind / The contracting parties to this loan agreement are
als Leihgeberin: Philipps-Universität Marburg (UMR) / as a lender: Philipps-Universität Marburg (UMR)

vertreten durch: / represented by: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
______________________________________________________

als Leihnehmerin oder Leihnehmer / as borrower: 
vertreten durch / represented by: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
 ______________________________________________________

§ 2 Vertragsgegenstand / Subject Matter of the Contract
Die Leihgeberin verpflichtet sich, dem/der LeihnehmerIn die genau bezeichneten Objekte unentgeltlich zum Gebrauch auf bestimmte Zeit zu überlassen. / The lender is obliged to provide the borrower with the precisely designated objects for use free of charge and for a specifid period.

Zweck der Leihe (entsprechende Nr. hier eintragen Wählen Sie ein Element aus. / Purpose (enter apprropriate number here Wählen Sie ein Element aus.
(1) Leihgabe zum Zweck der Ausstellung auf Ihre Anfrage (loan for exhibition at your request)
(2) Leihgabe zum Zweck der Forschung auf Ihre Anfrage (loan for research at your request)
(3) Leihgabe zum Zwecke der restauratorischen / präparatorischen Bearbeitung (zerstörungsfrei) auf unser Ersuchen (loan at our request for the purpose of non-destructive restoration / preparation)
(4) Sonstiges (other)


	No.
	Qty.
	Object/Specimen
	Preservation
	Condition
	Insurance
value

	a)
	
	
	
	
	

	b)
	
	
	
	
	

	c)
	
	
	
	
	

	d)
	
	
	
	
	

	e)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Totel insurance value:


§ 3 Vertragsdauer / Duration of Contract
Der Leihvertrag ist befristet vom / The loan agreement is limited in time from Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben. bis / to Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.
Die Verlängerung bedarf der schriftlichen Bestätigung durch die Leihgeberin. / The extension requires written confirmation from the lender.
§ 4 Kündigung / Termination of the Contract
Die Leihgeberin kann den Leihvertrag jederzeit aus wichtigen Gründen kündigen und somit die Leihsache ohne Frist zurückfordern. / The lender may terminate the loan agreement at any time based on reasonable grounds and reclaim the loaned item(s) without deadline.
§ 5 Erhaltungskosten / Maintenance Costs
Der Entleiher / die Entleiherin hat die gewöhnlichen Kosten der Erhaltung der geliehenen Objekte zu tragen. / The borrower shall bear the usual costs of maintaining the borrowed objects.
§ 6 Haftung / Liability
Die Objekte sind so zurückzugeben, wie es dem vertraglichen Zustand, der ggf. in einem Zustandsprotokoll detailliert dargestellt worden ist, entspricht. Der Leihnehmer / die Leihnehmerin haftet für Schäden, Verlust oder Zerstörung, soweit er / sie diese zu vertreten hat. Der Leihnehmer / die Leihnehmerin hat jeglichen Schaden und einen Verlust unverzüglich mitzuteilen. Der Leihnehmer / die Leihnehmerin ist, wenn nicht anders vereinbart, verpflichtet, die Leihgabe gegen Verlust und Beschädigung jeder Art zu versichern. Die Höhe der Versicherung richtet sich nach dem Wert der Objekte. Bei Wertsteigerung der Leihsache ist der Versicherungsvertrag entsprechend anzupassen. / The objects are to be returned in the condition specified in the contract, which may have been described in detail in an additional condition report. The borrower shall be liable for any damage, loss or destruction for which he / she is responsible. The borrower must report any damage or loss immediately. Unless otherwise agreed, the borrower is obliged to insure the loaned item against loss and damage. The amount of the insurance depends on the value of the objects. If the value of the loaned item increases, the insurance contract must be adjusted accordingly.
§ 7 Zusätzliche Leihbedingungen / Additional Conditions of Loan
Es gelten die im Leihschein separat aufgeführten Bedingungen, denen der Leihnehmer / die Leihnehmerin mit seiner / ihrer Unterschrift zustimmt. / The conditions listed separately in the loan invoice apply, which the borrower agrees to by signing this document. 
§ 8 Vertragsdurchführung / Execution
Dieser Leihvertrag wird in jeweils einem Exemplar der Leihgeberin und dem Leihnehmer / der Leihnehmerin ausgehändigt. Der Leihschein ist nach Empfang des Materials zu unterzeichnen und zurücksenden, Kopie für die Unterlagen. Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform. / One copy of this loan agreement will be given to the lender and one to the borrower. The loan invoice must be signed and returned after receipt of the material, copy for the records. Amendments to the contract must be made in written form.
§ 8 Erfüllungsort / Place of Performance
Erfüllungsort für alle sich aus dem Vertrag ergebenden Verpflichtungen ist Marburg. / Place of performance of all obligations deriving from the treatise is Marburg.


Ort, Datum / Place, date		Unterschrift Leihgeberin / Signature lender



Ort, Datum / Place, date		Unterschrift Leihnehmer/Leihnehmerin / Signature borrower



Leihschein / Loan invoice	Loan No.:
Ich bestätige den Empfang der nachfolgenden Objekte / I confirm the receipt of the following objects / specimens: 

	No.
	Qty.
	Object/Specimen
	Preservation
	Condition
	Insurance
value

	a)
	
	
	
	
	

	b)
	
	
	
	
	

	c)
	
	
	
	
	

	d)
	
	
	
	
	

	e)
	
	
	
	
	



Rückgabe des Materials nach Ende der Leihdauer / Return of objects after loan term: 
Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.

Nach Empfang des Materials bitte den unterzeichneten Leihschein zurücksenden, Kopie für die Unterlagen / Please return the signed loan invoice after receipt of the material, second copy for your files






Ort, Datum / Place, date					Unterschrift / Signature 











	Postanschrift
Philipps-Universität Marburg
35032 Marburg
	
	Landesbank Hessen-Thüringen
IBAN: DE50 5005 0000 0001 0064 44 
SWIFT-BIC: HELADEFF




Leihbedingungen / Conditions of Loan
1. Die entliehenen Objekte bleiben Eigentum der Philipps-Universität Marburg (UMR). / The objects of loan remain property of Philipps-Universität Marburg (UMR).

2. Der Leihnehmer / die Leihnehmerin verpflichtet sich, alle entliehenen Objekte gewissenhaft zu behandeln, sachgemäß zu lagern und nach Ablauf der Leihfrist oder auf Verlangen umgehend und in einer ausreichend schützenden Verpackung zurückzusenden oder um eine Verlängerung der Leihfrist zu bitten. Außer, wenn nichtzutreffend, sind nachfolgende Vermerke gut erkennbar auf der Rücksendung anzubringen: WISSENSCHAFTLICHES MATERIAL OHNE HANDELSWERT; SAMMLUNGSMATERIAL. / The borrower is obliged to handle the objects with care, store them appropriately, and to return them at once at the loan deadline or on demand or to apply for a loan term extension. Besides, the following notice should be made on the return shipment: SCIENTIFIC MATERIAL WITHOUT COMMERCIAL VALUE; COLLECTION MATERIAL.

3. Die Leihgabe darf ohne Einverständnis der Leihgeberin nicht an dritte Personen oder Institutionen weitergegeben werden. / The material on loan may not be forwarded to third persons or institutions without permission of the lender. 

4. Dem Leihnehmer / der Leihnehmerin ist es nicht gestattet ohne Erlaubnis Veränderungen an den Objekten vorzunehmen. Werden mit Zustimmung der Leihgeberin Veränderungen vorgenommen, bspw. restauratorische Maßnahmen oder die Abtrennung von Teilen für wissenschaftliche Zwecke, so sind diese im Detail zu dokumentieren. / The borrower is not allowed to make changes to the objects without prior permission. If, upon approval of the lender, changes to the objects are made, e.g., restoration measures or dissection, these must be documented in detail.

5. Die Leihgeberin ermutigt den Leihnehmer / die Leihnehmerin nach individueller Rücksprache Daten, welche aus Objekten entstehen, der wissenschaftlichen Öffentlichkeit über entsprechende Online-Datenbanken zugänglich zu machen und der Leihgeberin die entsprechenden Links oder Zugangscodes für jedes Objekt mitzuteilen. / The lender encourages the borrower to make data derived from the objekts available to the scientific community via online databases on a case-by-case basis after colsulting with the lender. The respective links or accession numbers for each object should be provided to the lender.

6. Es ist nicht gestattet Originaletiketten zu verändert oder von den Objekten zu entfernt. Eigene Ergebnisse von Untersuchungen sind separat zu vermerken und der Leihgeberin mitzuteilen. / Original labels are not to be changed or removed from the objects. Own results of studies are, if necessary, to be noted separately and communicated to the lender. 

7. Bei Publikationen sind die Eigentumsrechte der Leihgeberin zu wahren. Der Leihnehmer / die Leihnehmerin ist verpflichtet, in Veröffentlichungen über das ausgeliehene Material die Philipps-Universität Marburg (UMR) als Eigentümerin und die jeweilige Sammlung aus der das Objekt entstammt, als Aufbewahrungsort zu nennen. Die jeweiligen Inventarnummern sind anzugeben. / In the case of publications, the property rights of the lender must be protected. The borrower is obliged to mention Philipps-Universität Marburg (UMR) as owner and the respective collection from which the object is borrowed as place of custody in publications based on the material on loan. The respective inventory numbers must be stated.

8. Der Leihnehmer / die Leihnehmerin muss der Bibliothek der Philipps-Universität Marburg (UMR) oder der Sammlungsleitung einen Sonderdruck (PDF-Datei) der aus dem Leihmaterial resultierenden Veröffentlichung als Beleg zur Verfügung stellen. / The borrower has to sent a reprint (PDF) of publications resulting from the loaned material to the UMR libarary or the respective collection management.

9. Die Versendung, zumindest jedoch die Rücksendung des Materials erfolgt auf Kosten des Leihnehmers / der Leihnehmerin. Unikale Objekte sind nach Rücksprache mit der jeweiligen Sammlungsleitung auf sicherste Art und Weise zurückzusenden (Kunsttransport, Express-Versand mit Sendeverfolgung etc.). / The dispatch, or at least the return of the material is at the expense of the borrower. Unique objects are to be shipped in the most secure manner (art transport, express dispatch with tracking etc.).

10. Die Leihgeberin unterstützt Ausstellungen und Forschungsvorhaben mit Leihgaben aus deren Sammlungen nur im Rahmen gängiger ethischer Grundsätze. / The lender supports exhibitions and research projects with loans from the collections only within the framework of established ethical principles.
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